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§  1 Einleitung

A. Einführung

„Man könnte wohl sagen, es sei eine sittliche Pflicht, einen Anderen, der sich in selbst-
mörderischer Absicht ins Wasser stürze, vor dem Ertrinken gegen dessen Verbot zu ret-
ten; keineswegs sei es aber eine sittliche Pflicht, die Rettung gerade auf Kosten des Le-
bensmüden zu bewirken.“1

Deutlicher als in der Gesetzesbegründung zu §§  679, 683 BGB hätte der Gesetz-
geber die Frage, ob dem Retter2 eines Suizidenten Aufwendungsersatzansprü-
che aus Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) zustehen sollen, kaum beant-
worten können. Nichtsdestotrotz gilt die Rettung des Suizidenten, auch gegen 
seinen Willen, als Paradebeispiel für eine berechtigte GoA und den sich aus die-
ser erwachsenden Ansprüchen.3 Die lange Zeit kaum in Frage gestellte, auch 
inzwischen noch als herrschend zu bezeichnende, neuerdings allerdings rück-
läufige Meinung im juristischen Schrifttum geht davon aus, dass dem Retter ein 
Anspruch aus berechtigter GoA zustehen müsse, greife er doch selbstlos und 
aus höchsten Beweggründen in den suizidalen Geschehenslauf ein. Diese Arbeit 
hinterfragt diesen oft beschrittenen Weg und beschäftigt sich mit der grundle-
genden Fragestellung, ob dem Retter des Suizidenten Aufwendungsersatzan-
sprüche (ggf. gegen den Willen des Geschäftsherrn) zugesprochen werden kön-
nen. Auch Ansprüche des Retters des Suizidenten außerhalb der GoA sowie 
grundrechtliche Wertungen finden Beachtung.

Jedes Jahr begehen in Deutschland ca. 10.000 Menschen Suizid  –  das sind 
über 25 Personen pro Tag.4 Der Thematik muss mithin ausreichend Beachtung 
geschenkt werden. Aufgrund des medizinischen Fortschritts und der damit ein-
hergehenden steigenden Lebenserwartung hat sich die Art und Weise des Ster-
bens über die letzten Jahre deutlich gewandelt und das Verlangen, autonom über 
den „richtigen“ Zeitpunkt des eigenen Todes zu bestimmen, hat an Bedeutung 

1 Mugdan II, S.  1199.
2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Dissertation  –  wie auch in Gesetzestex-

ten – das generische Maskulinum verwendet.
3 Vgl. dazu unter §  3 B. I. 
4 Vgl. Statistisches Bundesamt, Todesursachen Suizide (abrufbar unter https://www.desta 

tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/suizide.
html, letzter Zugriff am 04.02.2024); vgl. auch Hillenkamp, JZ 2020, 618, 621.
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gewonnen. Einen vorläufigen Höhepunkt fand die Aufwertung des Selbstbe-
stimmungsrechts über das eigene Sterben durch die Anerkennung des Grund-
rechts auf selbstbestimmtes Sterben durch das BVerfG durch Urteil vom 
26.02.2020.5

Zweifellos kann jeder Suizid aus einer Vielzahl verschiedener Blickwinkel be-
trachten werden und löst die unterschiedlichsten Emotionen aus. Ohne dem 
Thema seine praktische, fundamentale Bedeutung absprechen zu wollen und die 
zugrundeliegenden, tragischen und einzelfallbezogenen Schicksalsschläge in 
Abrede stellen zu wollen, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf eine Be-
urteilung aus der juristischen Perspektive und erfolgt in der gebotenen Nüch-
ternheit. Religiöse, ethische, moralische, philosophische (etc.) Wertungen wer-
den nur dort aufgegriffen, wo sie für den juristischen Diskurs von Relevanz sind.

Ziel dieser Arbeit ist herauszuarbeiten, welche Ansprüche dem Retter des 
Suizidenten für Aufwendungen, die er im Rahmen der Rettungshandlung tätigt 
und erlittene Schäden, die durch die Hilfeleistung entstehen, zustehen.

B. Gang und Grenzen der Untersuchung

In einem ersten Schritt (§  2 Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben) wird der 
verfassungsrechtliche Rahmen dargelegt. Das neu geschaffene Grundrecht auf 
selbstbestimmtes Sterben wird im Hinblick auf seine Entwicklung, der Veror-
tung, des Schutzbereichs und der Einschränkungsmöglichkeiten untersucht. 
Die hochbrisante, aktuell politisch diskutierte Frage nach der Zulässigkeit von 
Sterbehilfe und Sterbehilfevereinen wird dabei nicht aufgeworfen.6 Die Unter-
suchung der Einschränkbarkeit des Rechts auf den eigenen Tod stellt außerdem 
Bezüge zur umfangreichen Paternalismusdebatte her, soll das Thema dabei aber 
nur in Grundzügen erfassen.7

Hierauf aufbauend werden die zivilrechtlichen Ansprüche des Retters des 
Suizidenten betrachtet. Die Prüfung der Ansprüche aus GoA (§  3 Ansprüche 
des Retters aus Geschäftsführung ohne Auftrag) beginnt mit der Darstellung 
der Systematik der GoA und den hierzu vertretenen Tatbestandstheorien. Da-

5 BVerfGE 153, 182 = NJW 2020, 905.
6 Vgl. zu den neuen Gesetzesentwürfen für §  217 StGB BT-Drs. 20/904 (Entwurf eines 

Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstel-
lung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung), BT-Drs. 20/2332 (Ent-
wurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidhilfe), BT-Drs. 20/2293 (Entwurf eines Gesetzes 
zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Änderung weiterer Gesetze); 
die bisherigen Entwürfe wurden im Juli 2023 mehrheitlich abgelehnt, vgl. dazu Ennuschat, 
ZRP 2023, 197, 199.

7 Vgl. dazu vertiefend Reitter, Rechtspaternalismus und Biomedizinrecht, S.  24 ff.; Hoff-
mann, Der sogenannte „natürliche Wille“, S.  27 ff.; Fateh-Moghadam in: Grenzen des Pater-
nalismus, S.  21 ff.; Kienzerle, Paternalismus im Strafrecht der Sterbehilfe, S.  22 ff.
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bei wird keine Neuentwicklung des GoA-Verständnisses angestrebt, sondern 
die Auswirkungen der bestehenden Theorien und weitgehend anerkannten 
Wertungen auf die Rettungsfälle wird aufgezeigt. Anschließend wird die Ein-
ordnung des Retterfalls unter die Rechtsfigur der berechtigten GoA diskutiert. 
Die dabei erfolgenden Bezüge zu grundrechtlichen Wertungen dürfen nicht als 
Beitrag zur grundlegenden Frage der Wirkung der Grundrechte im Privatrecht 
verstanden werden. Folgend werden die Unterschiede, die sich ergeben, wenn 
der Retter als unberechtigter Geschäftsführer angesehen wird und die Beson-
derheiten im – praktisch relevanten – Fall der Rettung des Suizidenten durch 
medizinisch Fachkundige (Ärzte, Rettungssanitäter etc.) dargelegt.

Daraufhin werden die deliktsrechtlichen Ansprüche des Retters wegen der 
Herausforderung der Hilfeleistung durch den Sterbewilligen analysiert (§  4  
Das Deliktsrecht als Kompensationsmaterie für die fehlende Berechtigung der 
Geschäftsführung).

Bei der Rettung des Suizidenten sind allerdings nicht allein zivilrechtliche, 
sondern auch sozialversicherungsrechtliche Regelungen von Bedeutung,  
die nachfolgend erörtert werden (§  5 Ansprüche des Retters aus gesetzlicher 
Unfallversicherung).

Die Untersuchung schließt mit der Zusammenfassung der wesentlichen Er-
kenntnisse und einer resümierenden Aufzählung der Retteransprüche (§  6 Zu-
sammenfassung der Ergebnisse).

C. Bestimmung der wesentlichen Begriffe

Zunächst soll auf die Bedeutung und Definition einiger im Rahmen dieser Ar-
beit belangvollen Begrifflichkeiten eingegangen werden. Von besonderem Inte-
resse, insb. für die behandelte Selbsttötungsthematik, ist die Nutzung von im 
Speziellen von moralischen oder tatsächlichen Wertungen unabhängigen, neu-
tralen Bezeichnungen.

I. Suizid, Selbsttötung etc.

Der Begriff Suizid leitet sich aus dem Lateinischen (sui = selbst, caedere = töten, 
morden; eigentlich: Das Töten seiner selbst8) ab. Synonym verwendet werden 
können die Begriffe Selbsttötung, Selbstentleibung, Selbstmord, Freitod9 oder 

8 Duden (abrufbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Suizid, letzter Zugriff 
am 04.02.2024).

9 Duden (abrufbar unter https://www.duden.de/synonyme/Suizid, letzter Zugriff am 
04.02.2024).
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Selbstvernichtung.10 Gemeint ist die durch zielgerichtetes Verhalten herbeige-
führte Beendigung des eigenen Lebens.11 In dieser Arbeit wird auf die Begriffe 
Suizid und Selbsttötung als wertungsfreiste Alternativen zurückgegriffen.12 
Der Begriff Selbstentleibung stellt eine zu vermeidende religiöse Assoziation 
her. Selbstmord beinhaltet das bereits negativ anhaftende Wort „Mord“13 und 
enthält damit eine wertende Beurteilung.14 Denn „[d]ie in der Wortwahl vorge-
nommene Verknüpfung mit einer Straftat als rechtswidrige Handlung impli-
ziert bereits ein juristisches Unwerturteil, was den Begriff für eine Untersu-
chung, die ein solches Urteil [ggf.] erst finden will, als unbrauchbar erscheinen 
läßt.“15 Gleiches gilt für den Terminus Selbstvernichtung. Auch die beifällige 
Formulierung als Freitod wird vermieden, um nicht den Schluss nahezulegen, 
dass im Suizid „Mut und Seelengröße“ zum Ausdruck kämen.16

II. Arten des Suizids

In Rechtsprechung und Schrifttum wird grundsätzlich, je nach Ernsthaftigkeit 
des Sterbewunsches, zwischen Bilanz- und Appellsuizid unterschieden. Schon 
an dieser Stelle zeigt sich die tatsächliche Problematik der Differenzierung der 
einzelnen Selbsttötungsformen. Für einen dem Suizidenten zu Hilfe eilenden, 
unbeteiligten Dritten lassen sich die Motive der Selbsttötung oft aus dem äuße-
ren Erscheinungsbild der Tat nicht erkennen. So fällt die Abgrenzung zwischen 
Appell- und Bilanzsuizid praktisch schwer. Es sei bereits hervorgehoben, dass 
eine solche wohl vielfach „nicht ohne ein vertieftes psychiatrisches Fachgutach-
ten getroffen werden“ kann.17

10 Wortbedeutung.info (abrufbar unter https://www.wortbedeutung.info/Suizid/ letzter 
Zugriff am 04.02.2024).

11 Hein, Die Grenzen der Hilfeleistungspflicht des Arztes in Suizidfällen, S.  4; Baer, 
Psychiatrie für Juristen, S.  68; Gavela, Ärztlich assistierter Suizid, S.  3 m. w. N.

12 Fink vermeidet den Begriff Suizid, da er einen Bezug zu bestimmten psychologischen 
Vorstellungen herstelle, die mit einem spezifischen Krankheitswert verbunden seien, ders., 
Selbstbestimmung und Selbsttötung, S.  3.

13 Dorneck spricht von einem „unpassendem, aber populären Begriff“, dies., Gesetz zur 
Gewährleistung selbstbestimmten Sterbens und zur Suizidprävention, S.  17 dort Fn.  6.

14 Wassermann, DRiZ 1986, 291: „Man spricht – wertend – von Selbstmord und nicht –  
wertneutral  –  von Selbsttötung.“; Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, MedR 2014, 
643; Klimpel, Bevormundung oder Freiheitsschutz, S.  45; Hein, Die Grenzen der Hilfelei-
stungspflicht des Arztes in Suizidfällen, S.  3; Gavela, Ärztlich assistierter Suizid, S.  4 m. w. N.

15 Fink, Selbstbestimmung und Selbsttötung, S.  3.
16 Hein, Die Grenzen der Hilfeleistungspflicht des Arztes in Suizidfällen, S.  3; Klimpel, 

Bevormundung oder Freiheitsschutz, S.  45; Gavela, Ärztlich assistierter Suizid, S.  4 m. w. N.
17 Bossard in Assistierter Suizid: Der Stand der Wissenschaft, S.  29, S.  32 m. w. N.; vgl. dazu 

unter §  1 C. III.
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1. Appellsuizid

Der Appellsuizid stellt primär einen Hilferuf dar,18 der auf intensive menschli-
che Zuwendung oder ärztlichen Beistand gerichtet ist.19 Ziel des Appellsuizids 
ist nicht das tatsächliche Sterben, sondern Beachtung und Unterstützung Drit-
ter bei der Bewältigung von Lebensproblemen zu erhalten;20 den Tod als Folge 
des bewusst lebensgefährdenden Verhaltens nimmt der Suizident zur Errei-
chung dieser primären Zielsetzung nachrangig in Kauf.21 Der Appellsuizid 
kann Ausdruck einer (u. U. therapierbaren) psychischen Störung sein, die nach 
Behandlung ruft,22 zwingend ist das aber keinesfalls. Fink führt zusammenfas-
send treffend aus: 

„Die Verwendung weicher Methoden sei oftmals Ausdruck eines allenfalls ambivalenten 
Todeswunsches, bei welchem die Entdeckung und Verhinderung der Vollendung zu-
mindest nicht auf Ablehnung stoße, in vielen Fällen sogar geplant sei, was der Tat primär 
den Charakter eines Appells an die Umwelt verleihe, den Handelnden und seine Proble-
me zur Kenntnis zu nehmen und ihm bei deren Bewältigung Hilfe zu leisten. Der Wille 
zum Tod trete dahinter zurück, sei entweder niemals ernsthaft erwogen worden oder 
doch nur als eine denkbare Alternative zu einem Geschehensablauf mit offenem Aus-
gang in der Manier eines Glückspiels gedacht worden.“23

2. Bilanzsuizid

Im Gegensatz dazu versteht man unter einem Bilanzsuizid die Selbsttötung mit 
ernsthaftem Sterbewunsch.24 Dem Betroffenen erscheint ein Suizid nach einge-
hender Abwägung des Für und Wider als das geringere Übel.25 Das lebensge-
fährdende Geschehen ist „gewollt und geplant“,26 der Tod die tatsächliche In-
tention des Suizidenten.

18 Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S.  87 f.; Geddert-Steinacher, Men-
schenwürde als Verfassungsbegriff, S.  90; v. Münch in Festschrift f. Ipsen, S.  113, S.  122 spricht 
von ambivalenter Selbsttötung.

19 Gavela, Ärztlich assistierter Suizid, S.  19 m. w. N.
20 Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, S.  90.
21 Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, S.  87 f.; v. Zezschwitz, Ärztliche 

Suizidhilfe, S.  122 m. w. N.; Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, 
S.  90.

22 Bossard in Assistierter Suizid: Der Stand der Wissenschaft, S.  29, S.  32 m. w. N.
23 Fink, Selbstbestimmung und Selbsttötung, S.  161 m. w. N.
24 NK-StGB/Neumann, 6.  Aufl. 2023, StGB §  34 Rn.  35.
25 Uhlenbruck, ZRP 1986, 209, 215; Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungs-

begriff, S.  90; Kutzer, ZRP 2012, 135.
26 Killinger, Die Besonderheiten der Arzthaftung im medizinischen Notfall, S.  48 f.
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3. Kriterium des Öffentlichkeitbezugs

Über diese gängige Differenzierung heraus bietet sich eine weitere Unterschei-
dung an. Es stellt oftmals einen rechtlich relevanten Unterschied dar, ob die 
Selbsttötung mit oder ohne Öffentlichkeitsbezug stattfindet.

Im Rahmen des Bilanzsuizids soll deshalb zwischen dem Bilanzsuizid mit 
Öffentlichkeitsbezug und dem Bilanzsuizid ohne Öffentlichkeitsbezug unter-
schieden werden. Öffentlichkeitsbezug ist dabei sowohl personell als auch ört-
lich zu verstehen. Entscheidendes Kriterium ist, ob mit der Kenntnisnahme an 
der Selbsttötung unbeteiligter, eingriffsbereiter Dritter gerechnet werden kann. 
Das kann der Fall sein, wenn die Selbsttötung an einem Ort stattfindet, der öf-
fentlich zugänglich ist, bspw. wenn sich der Suizident von einem öffentlichen 
Gebäude oder einer Brücke stürzt, allerdings auch dann, wenn es sich nicht um 
einen öffentlich zugänglichen Platz handelt, der Sterbewillige aber mit dem 
Hinzukommen potentiell hilfsbereiter weiterer Personen, wie z. B. Familienan-
gehöriger, rechnen kann. Der Bilanzsuizid ohne Öffentlichkeitsbezug meint 
hingegen den in der sinnbildlich „stillen Kammer“ verübten Suizid, bei dem mit 
einer Kenntnisnahme hilfs- und rettungsbereiter Dritter i. d. R. nicht zu rech-
nen ist. Unschädlich ist es aber, wenn der Suizident seine Selbsttötung unter 
Anwesenheit Dritter durchführt, die in seine Pläne eingeweiht sind und sich 
dem Suizidenten, auch wenn sie ihn nicht unterstützen, zumindest nicht in den 
Weg stellen. Es ist deshalb möglich, dass der Suizident von Dritten bei der 
Selbsttötung ohne Öffentlichkeitsbezug begleitet wird.

Für den Appellsuizid spielt diese Unterscheidung indes keine Rolle. Wenn 
das vorrangige Ziel des Suizidenten die Hilfe Dritter ist, muss die Selbsttötung 
denklogisch mit Öffentlichkeitsbezug, zumindest im Hinblick auf mindestens 
eine hilfeleistende Person, stattfinden. Der Ausdruck Appellsuizid steht des-
halb synonym für die Bezeichnung Appellsuizid mit Öffentlichkeitsbezug.

III. Selbstbestimmung und Selbstbestimmungsfähigkeit

Schwierigkeiten bereitet die Definition der Selbstbestimmung und der damit 
verbundenen Selbstbestimmungsfähigkeit, da diese per se keine klar definierba-
ren Begriffe sind.27 Die Anforderungen an die Selbstbestimmung(-sfähigkeit) 

27 Ganner, Selbstbestimmung im Alter, S.  235 m. w. N. sieht als Voraussetzung der Selbst-
bestimmung die Eigenverantwortlichkeit und „damit eine bestimmte körperliche und intel-
lektuelle Fähigkeit […], eigene Interessen zu erkennen, ihnen entsprechend zu handeln oder 
zu entscheiden sowie diese zu artikulieren.“; vgl. zu den Anforderungen und Problemberei-
chen der Selbstbestimmung im medizin(-straf-)rechtlichen Bereich z. B. Saliger, medstra 2021, 
1, 1 f. m. w. N.; vgl. zu verschiedenen Autonomiekonzepten auch Fontaine, (Teil-)Kriminali-
sierung ärztlicher Suizidassistenz, S.  28 ff. m. w. N.; Reitter, Rechtspaternalismus und Biome-
dizinrecht, S.  31 ff. m. w. N.
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können unterschiedlich beurteilt werden.28 So stellt das Gesetz an verschiede-
nen Stellen Bestimmungen bereit, die das jeweils notwendige Maß festlegen oder 
definieren sollen, bspw. die Geschäftsfähigkeit, die Testierfähigkeit, die Ehefä-
higkeit und die Einwilligungsfähigkeit.29 Gleichgesetzt werden kann die Selbst-
bestimmungsfähigkeit deshalb mit keinem der bekannten Regelungsinstitute.

Von besonderem Interesse für die vorliegende Untersuchung ist die 
Selbstbestimmung(-sfähigkeit) über die Beendigung des eigenen Lebens.30 Wäh-
rend sich der EGMR und das BVerwG der Floskel den „Willen frei bilden und 
entsprechend handeln“ bedienen,31 bemüht sich das BVerfG um eine klarere 
Umfassung der Begrifflichkeiten im Rahmen der Entscheidung zur Suizidhilfe 
(§  217 StGB).32 Zwar sind die Ausführungen nicht frei von Wiederholungen und 
Überschneidungen, liefern aber dennoch wichtige Anhaltspunkte:

Autonome Selbstbestimmung  –  bereits dieser Begriff stellt eine Tautologie 
dar33 – kennzeichne sich laut BVerfG durch eine frei gebildete und autonome 
Entscheidung. Voraussetzung dafür sei die freie Willensbildung und die  
Willensfreiheit.34

Willensfreiheit wiederum bedeute den Ausschluss der Gefahr gesellschaftli-
cher Erwartungshaltungen. Allerdings könne dies nicht damit gleichgesetzt 
werden, dass der Einzelne bei seiner Entscheidung „in vollkommener Weise frei 
von äußeren Einflüssen ist“, da menschliche Entscheidungen regelmäßig von 
gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren beeinflusst seien.35

Eine freie Willensbildung sieht das BVerfG dann als möglich an, wenn der 
Selbsttötungsentschluss auf einen autonom gebildeten, freien Willen zurückge-

28 Spickhoff, AcP 208 (2008), 345, 353, 360 f. m. w. N.; ders., FamRZ 2018, 412.
29 Spickhoff, AcP 208 (2008), 345, 360; vgl. auch Ganner, Selbstbestimmung im Alter, S.  5, 

S.  235.
30 Vgl. zur im Strafrecht inzwischen herrschenden Einwilligungslösung Schroth, GesR 

2020, 477, 480 ff., nach der Freiwilligkeit nicht angenommen werden könne, wenn die ver-
meintlich autonome Entscheidung nach Einwilligungsgrundsätzen als rechtsunwirksame Ein-
willigung anzusehen wäre; NK-StGB/Neumann, 6.  Aufl. 2023, StGB vor §  211 Rn.  64 m. w. N.; 
zur a. A. vgl. z. B. MüKoStGB/Schneider, 4.  Aufl. 2021, StGB vor §  211 Rn.  54 ff. m. w. N.; vgl. 
zum Streitstand auch Kampmann, Pönalisierung der geschäftsmäßigen Förderung der Selbst-
tötung, S.  21 ff. m. w. N.; Gavela, Ärztlich assistierter Suizid, S.  20 ff. m. w. N.; vgl. zum ehema-
ligen Streitstand Schmitz, Die Funktion des Begriffs Unglücksfalls, S.  162 ff. m. w. N.

31 EGMR (I. Sektion), Urt. v. 20.01.2011 − 31322/07 = NJW 2011, 3773, 3774 (Haas/
Schweiz); EGMR (V. Sektion), Urt. v. 19.07.2012 – 497/09 = NJW 2013, 2953, 2955 (Koch/
Deutschland); EGMR, Urt. v. 14.05.2013, Kammer II, Bsw. Nr.  67.810/10, Rn.  59 (Gross/
Schweiz); BVerwGE 158, 142, 152 f. = NJW 2017, 2215, 2217 f.

32 BVerfGE 153, 182 = NJW 2020, 905.
33 Ähnlich Rixen, BayVBl 2020, 397, 399, der von einem „weißen Schimmel“ spricht;  

Höfling merkt an, ob man sich denn eine heteronome Selbstbestimmung vorstellen könne, 
vgl. ders., GesR 2021, 351, 353; vgl. zu Autonomie und Selbstbestimmung auch Fontaine, 
(Teil-)Kriminalisierung der ärztlichen Suizidassistenz, S.  25, 28 ff. m. w. N.

34 BVerfGE 153, 182, 271 = NJW 2020, 905, 910 f.; vgl. zur Zusammenfassung und Bewer-
tung der Kriterien auch Brunhöber, NStZ 2020, 538, 540.

35 BVerfGE 153, 182, 272 = NJW 2020, 905, 910.
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he. Das sei dann der Fall, wenn der Einzelne „seine Entscheidung auf der 
Grundlage einer realitätsbezogenen, am eigenen Selbstbild ausgerichteten Ab-
wägung des Für und Wider trifft.“36 Dafür müssten vier Voraussetzungen er-
füllt sein: Zuerst müsse der Betroffene die Fähigkeit besitzen, seinen Willen frei 
und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung zu bilden.37 Ohne die 
explizite Nennung des Begriffs ist mit dieser Definition wohl die Selbstbestim-
mungsfähigkeit gemeint. Zweitens müsse tatsächliche Kenntnis der entschei-
dungserheblichen Gesichtspunkte vorliegen. Der Betroffene müsse „über sämt-
liche Informationen“ verfügen und in der Lage sein, „auf einer hinreichenden 
Beurteilungsgrundlage realitätsgerecht das Für und Wider abzuwägen.“38 Insb. 
sei Voraussetzung, dass Handlungsalternativen erkannt, die jeweiligen Folgen 
bewertet und die Entscheidung in Kenntnis aller erheblichen Umstände und 
Optionen getroffen werden könne.39 Drittens müsse eine unzulässige Einfluss-
nahme Dritter und Druck ausgeschlossen sein.40 Dieses Kriterium ordnet sich 
thematisch allerdings eher bei der Willensfreiheit als bei der freien Willensbil-
dung ein. Vierte Voraussetzung der freien Willensbildung sei eine gewisse Dau-
erhaftigkeit und innere Festigkeit der Entscheidung.41 Damit soll ausgeschlos-
sen werden, dass das Verlangen ambivalent und wechselhaft ist.42 Gefahren für 
die freie Willensbildung stellten psychische Erkrankungen, eine unzureichende 
Aufklärung und sonstige Formen der Einflussnahme dar.43 Unter dem letzten 
Kriterium versteht das BVerfG eine Einflussnahme neben Zwang, Drohung 
oder Täuschung, die dazu geeignet sei, „eine reflektierte, abwägende Entschei-
dung orientiert am eigenen Selbstbild zu verhindern oder wesentlich zu 
beeinträchtigen.“44 Auch dieses letzte Kriterium definiert eher den Begriff der 
Willensfreiheit als der freien Willensentscheidung.

Die Definitionsbemühung des BVerfG muss allerdings in Bezug auf die 
Selbstbestimmungsfähigkeit bzw. freie Willensbildung im Einklang mit der im 
Strafrecht inzwischen wohl als herrschend zu bezeichnenden Einwilligungslö-
sung – nach der Freiwilligkeit ausgeschlossen sei, wenn die vermeintlich selbst-
bestimmte Entscheidung nach den Grundsätzen der rechtfertigenden Einwilli-
gung unwirksam wäre –45 um einen nicht unbedeutenden Punkt ergänzt wer-
den. Statt losgelöst auf das Nichtvorliegen akuter psychischer Störungen 
abzustellen, die die konkrete Willensbildung beeinflussen können, sollte ent-

36 BVerfGE 153, 182, 273 = NJW 2020, 905, 910.
37 BVerfGE 153, 182, 273 = NJW 2020, 905, 910.
38 BVerfGE 153, 182, 273 = NJW 2020, 905, 910 f.
39 BVerfGE 153, 182, 273 f. = NJW 2020, 905, 910 f.
40 BVerfGE 153, 182, 274 m. w. N. = NJW 2020, 905, 911 m. w. N.
41 BVerfGE 153, 182, 274 m. w. N. = NJW 2020, 905, 911 m. w. N.
42 BVerfGE 153, 182, 274 m. w. N. = NJW 2020, 905, 911 m. w. N.
43 BVerfGE 153, 182, 274 f. m. w. N. = NJW 2020, 905, 911 m. w. N.
44 BVerfGE 153, 182, 275 = NJW 2020, 905, 911.
45 Schroth, GesR 2020, 477, 480 ff.; vgl. dazu bereits §  1 Fn.  30.
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scheidend darauf abgestellt werden, ob der Suizident die Fähigkeit besitzt, Aus-
wirkungen und Tragweite seiner Entscheidung zu erkennen und darüber zu 
reflektieren. Das kann zum einen dann zweifelhaft sein, wenn der Suizident 
unter psychischen Störungen leidet, wobei allerdings beachtet werden muss, 
dass nicht zwingend jede psychische Erkrankung, zumindest nicht permanent, 
dazu führen muss, dass der Erkrankte eben diese Einsichtsfähigkeit nicht be-
sitzt bzw. nie mehr besitzen wird. Daneben kann eine so definierte Selbstbe-
stimmungsfähigkeit insb. bei Minderjährigen zweifelhaft sein, auch wenn eine 
feste Altersgrenze nicht zu ziehen ist.

Letztlich bleibt die schwierige Frage nach dem Vorliegen der Selbstbestim-
mungsfähigkeit trotz der Definition des BVerfG Medizinern und Psychologen 
im Einzelfall vorbehalten, da es sich vor allem um eine tatsächliche Fragestel-
lung handelt. In diesem Sinne führte schon J. Wagner vor rund 50 Jahren, heute 
aber unverändert treffend, aus: 

„Die Frage, ob bei einem Selbstmörder die [von J. Wagner als solche bezeichnete] Wil-
lensfreiheit ausgeschlossen ist oder nicht, ist also eine Frage des Einzelfalles. Sie zu be-
antworten, erfordert eine Zusammenarbeit von Psychologen, Psychiatern und Juristen. 
Ein Urteil wird ihnen häufig erst nach einer eingehenden psychologisch-psychiatrischen 
Begutachtung des Suizidenten und einer sorgfältigen rechtlichen Bewertung dieser Be-
funde möglich sein.“46

IV. Rettung und Hilfeleistung

Wenn im Folgenden die Termini Rettung des Suizidenten, Hilfeleistung für den 
Suizidenten, Retter bzw. Hilfeleistender gebraucht werden, soll damit nicht die 
Wertung impliziert sein, die Handlung sei dem Suizidenten willkommen, er 
wünsche sie sich gar oder sie sei zumindest objektiv begrüßenswert. Die Be-
zeichnungen werden dennoch in Anlehnung an die Literatur genutzt, in der das 
Problem des (Aufwendungs-)Ersatzanspruchs unter eben diesen Begrifflichkei-
ten diskutiert wird.

46 J. Wagner, Selbstmord und Selbstmordverhinderung, S.  111.



§  2 Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben

„Die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, ist von existentieller Bedeutung für 
die Persönlichkeit eines Menschen. Sie ist Ausfluss des eigenen Selbstverständnisses und 
grundlegender Ausdruck der zu Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen 
Person. Welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sieht und ob und aus welchen Grün-
den sich eine Person vorstellen kann, ihr Leben selbst zu beenden, unterliegt höchstper-
sönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Der Entschluss betrifft Grundfragen 
menschlichen Daseins und berührt wie keine andere Entscheidung Identität und Indivi-
dualität des Menschen. […]. [Deshalb erstreckt] das Recht auf selbstbestimmtes Sterben 
[…] sich auch auf die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben eigenhändig zu beenden.“1

So judizierte der Zweite Senat des BVerfG am 26. Februar 2020 und schuf damit 
die Spitze der Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts durch die Rechtspre-
chung, einem Prozess, der sich über viele Jahrzehnte erstreckte und im Folgen-
den in seinen wichtigsten Zügen dargestellt werden soll. Mit der Anerkennung 
eines „neuen“ Grundrechts stellt sich zudem instinktiv die Frage nach dessen 
Einordnung in der Grundrechtsordnung, seinem Schutzbereich und der Mög-
lichkeit der Einschränkbarkeit.

A. Die Entwicklung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben  
in der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Ob dem Individuum ein (Grund-)Recht auf den selbstbestimmten Tod zusteht, 
beschäftigt Juristen bereits seit geraumer Zeit.2 Eine Vielzahl von Autoren äu-
ßerten sich im Laufe der Jahre zu dieser Thematik. Auch die Rechtsprechung 
wurde mit der Materie in einigen Fällen konfrontiert, die oftmals auf tragischen 
und erschütternden Sachverhalten basierten.3 Bereits in den Mühen einzelner, 
zum Tode entschlossener Menschen, Rechtsstreitigkeiten über den eigenen Sui-
zid bis zu den höchsten Gerichten zu treiben, zeigt sich die praktische Relevanz 
des Themas. Im Folgenden soll ein Blick auf die Entwicklung des – inzwischen 

1 BVerfGE 153, 182, 261 f. = NJW 2020, 905, 907.
2 J. Wagner beanspruchte 1975 für sich selbst, der Erste zu sein, der sich mit der grund-

rechtlichen Verortung eines Rechts auf selbstbestimmtes Sterben auseinandergesetzt habe, 
vgl. ders., Selbstmord und Selbstmordverhinderung, S.  162.

3 Vgl. zu einigen dieser Sachverhalte unter §  2 A. I, §  2 A. II.
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